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Bekanntmachung der Neufassung
der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland

Nachfolgend wird der Wortlaut der Grundordnung der Evange-
lischen Kirche in Deutschland in der ab 1. April 2002 geltenden Fas-
sung bekannt gemacht.

Berlin, den 7. November 2002
Konsistorium

Dr.   R u n g e

Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
in der Fassung vom 1. April 2002

Grundlage der Evangelischen Kirche in Deutschland ist das Evan-
gelium von Jesus Christus, wie es uns in der Heiligen Schrift Alten und
Neuen Testaments gegeben ist. Indem sie diese Grundlage anerkennt,
bekennt sich die Evangelische Kirche in Deutschland zu dem Einen
Herrn der einen heiligen allgemeinen und apostolischen Kirche.

Gemeinsam mit der alten Kirche steht die Evangelische Kirche in
Deutschland auf dem Boden der altkirchlichen Bekenntnisse.

Für das Verständnis der Heiligen Schrift wie auch der altkirchlichen
Bekenntnisse sind in den lutherischen, reformierten und unierten
Gliedkirchen und Gemeinden die für sie geltenden Bekenntnisse der
Reformation maßgebend.

I. Grundbestimmungen

Artikel 1
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist die Gemeinschaft

ihrer lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen. Sie ver-
steht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Sie achtet die Bekennt-
nisgrundlage der Gliedkirchen und Gemeinden und setzt voraus, dass
sie ihr Bekenntnis in Lehre, Leben und Ordnung der Kirche wirksam
werden lassen.

(2) Zwischen den Gliedkirchen besteht Kirchengemeinschaft im
Sinne der Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenber-
ger Konkordie). Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert da-
rum das Zusammenwachsen ihrer Gliedkirchen in der Gemeinsamkeit
des christlichen Zeugnisses und Dienstes gemäß dem Auftrag des
Herrn Jesus Christus. 

(3) Mit ihren Gliedkirchen bejaht die Evangelische Kirche in
Deutschland die von der ersten Bekenntnissynode in Barmen getrof-
fenen Entscheidungen. Sie weiß sich verpflichtet, als bekennende Kir-
che die Erkenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, Auftrag und
Ordnung der Kirche zur Auswirkung zu bringen. Sie ruft die Glied-
kirchen zum Hören auf das Zeugnis der Brüder und Schwestern. Sie
hilft ihnen, wo es gefordert wird, zur gemeinsamen Abwehr kirchen-
zerstörender Irrlehre.

(4) Durch seine Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde und in
einer Gliedkirche gehört das Kirchenmitglied zugleich der Evange-
lischen Kirche in Deutschland an.

Artikel 2
(1) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland und ih-

rer Gliedkirchen muss auf der im Vorspruch und in Artikel 1 bezeich-
neten Grundlage ruhen.

(2) Die gesamtkirchliche Rechtsetzung darf das Bekenntnis der
Gliedkirchen nicht verletzen; die Rechtsetzung der Gliedkirchen darf
dem gesamtkirchlichen Recht nicht widersprechen.

(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland steht in der Ordnung
der Ökumene.

Artikel 3
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist um ihres Auftra-

ges willen unabhängig in der Aufstellung ihrer Grundsätze, in der Ord-
nung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten und in der Verleihung
und Aberkennung ihrer Ämter.

(2) Die Regelung ihres Verhältnisses zum Staat bleibt einem Über-
einkommen vorbehalten.

Artikel 4
(1) In der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt für den Dienst

der Verkündigung und der Sakramentsverwaltung:
1. Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzogene Taufe wird in

allen Gliedkirchen anerkannt.
2. Es besteht Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.
3. Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzogene Ordination

wird in allen Gliedkirchen anerkannt; Ordinierte sind in allen
Gliedkirchen zum Dienst der Verkündigung, zur Vornahme von
Taufen und Amtshandlungen zugelassen.

4. Ordnungsgemäß vollzogene Amtshandlungen werden in allen
Gliedkirchen anerkannt.
(2) Die gliedkirchlichen Ordnungen und Vereinbarungen zwi-

schen den Gliedkirchen bleiben unberührt.

Artikel 5
Die Ordnung des Verhältnisses der Gliedkirchen zueinander und

zur Evangelischen Kirche in Deutschland ist eine Ordnung der Brüder-
lichkeit. Verhandlungen und Auseinandersetzungen sowie die Gel-
tendmachung von Rechten und Pflichten zwischen ihnen sollen in
diesem Geiste stattfinden.

II.  Aufgaben

Artikel 6
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland bemüht sich um die

Festigung und Vertiefung der Gemeinschaft unter den Gliedkirchen,
hilft ihnen bei der Erfüllung ihres Dienstes und fördert den Austausch
ihrer Kräfte und Mittel.

(2) Sie wirkt dahin, dass die Gliedkirchen, soweit nicht ihr Be-
kenntnis entgegensteht, in den wesentlichen Fragen des kirchlichen Le-
bens und Handelns nach übereinstimmenden Grundsätzen verfahren.

Artikel 7
Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert und unterstützt

Einrichtungen und Arbeiten von gesamtkirchlicher Bedeutung, ins-
besondere die wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten der Theo-
logie und des Kirchenrechts, die Kirchenmusik, die kirchliche Kunst
und die Herausgabe kirchlichen Schrifttums.

Artikel 8
Die Evangelische Kirche in Deutschland kann den Gliedkirchen

für ihre Arbeit Anregungen geben, insbesondere für die Ordnungen
der Gliedkirchen, für die Zuordnung der kirchlichen Werke innerhalb
einer Gliedkirche zu deren Leitung und für die Gestaltung der kirch-
lichen Presse.

Artikel 9
Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Richtlinien aufstel-

len
a) für die wissenschaftliche und praktische Ausbildung der Pfarrer und

Pfarrerinnen sowie der übrigen kirchlichen Amtsträger und Amts-
trägerinnen;
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b) für die Rechtsverhältnisse und für die wirtschaftliche Versorgung
der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie der übrigen kirchlichen Amts-
träger und Amtsträgerinnen;

c) für die Erhebung kirchlicher Abgaben;
d) für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens;
e) für die Vereinheitlichung der kirchlichen Amtsbezeichnungen und

die Benennung der kirchlichen Amtsstellen;
f) für das Archiv- und Kirchenbuchwesen und für die kirchliche Statis-

tik.
Artikel 10

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann ihre Angelegen-
heiten und ihre Beziehungen zu Kirchen im Ausland durch Kirchen-
gesetz regeln, soweit hierfür wegen der Bedeutung der Sache ein Be-
dürfnis besteht.

(2) Einer kirchengesetzlichen Regelung bedarf es
a) zur Änderung der Grundordnung der Evangelischen Kirche in

Deutschland und zur Änderung oder Aufhebung von Kirchenge-
setzen,

b) soweit Staatskirchenverträge, die die Evangelische Kirche in
Deutschland abschließt, Regelungsgegenstand sind,

c) in den Fällen des Artikels 33 Absatz 2.

Artikel 10 a
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Kirchengesetze

für Sachgebiete, die durch Kirchengesetz der Evangelischen Kirchen
in Deutschland für alle oder mehrere Gliedkirchen einheitlich gere-
gelt sind, mit Wirkung für die betroffenen Gliedkirchen erlassen, wenn
die Kirchenkonferenz durch Beschluss nach Artikel 26 a Absatz 4 zu-
stimmt. Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für Kirchengesetze
nach Artikel 33 Absatz 2.

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Kirchengesetze
für Sachgebiete, die noch nicht einheitlich durch Kirchengesetz der
Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt sind, mit Wirkung für
die Gliedkirchen erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei ih-
nen liegt, und zwar
a) für alle Gliedkirchen, wenn alle Gliedkirchen, oder
b) für mehrere Gliedkirchen, wenn diese
dem Kirchengesetz zustimmen.

Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland zu erklären. Sie kann auch nach Verkündung des Kir-
chengesetzes binnen eines Jahres erklärt werden, wenn nichts anderes
bestimmt ist. Die Frist beginnt mit dem Tage der Herausgabe des Amts-
blatts der Evangelischen Kirche in Deutschland, das die Verkündung
nach Artikel 26 a Absatz 6 enthält.

(3) In einem Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land nach Absatz 2 kann den betroffenen Gliedkirchen die Möglich-
keit eingeräumt werden, jederzeit dieses Kirchengesetz in der zurzeit
gültigen Fassung für sich außer Kraft zu setzen. Dies gilt nicht für Tei-
le von Kirchengesetzen und nicht für Kirchengesetze nach Artikel 33
Absatz 2. Das Außer-Kraft-Setzen ist gegenüber dem Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland zu erklären. Der Rat stellt durch Ver-
ordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz für
die betroffene Gliedkirche außer Kraft getreten ist.

Artikel 11
Die Gliedkirchen nehmen über die Bestellung des oder der Vor-

sitzenden ihrer Kirchenleitung mit dem Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland Fühlung.

Artikel 12
Kirchengesetze und sonstige Ordnungen mit Gesetzeskraft legen

die Gliedkirchen spätestens mit der Verkündung dem Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland vor. Sie sind abzuändern, wenn der
Rat mitteilt, dass sie gegen gesamtkirchliche Ordnungen verstoßen.

Artikel 13
Alle Gliedkirchen gemeinsam oder einzelne von ihnen können der

Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung des Rates ein-

zelne Aufgaben übertragen oder die Entscheidung in Fragen überlas-
sen, für welche die Gliedkirchen zuständig sind.

Artikel 14
Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die Zusammen-

fassung der der Kirche aufgetragenen Arbeit an den verschiedenen
Gruppen von Gliedern der Kirche, insbesondere an den Männern, den
Frauen und der Jugend, soweit sie über den Bereich der Gliedkirchen
hinausgeht und gesamtkirchlicher Ordnungen oder Organe bedarf.
Sie regelt die kirchliche Zuordnung dieser Arbeit so, dass die Mitar-
beit freier Kräfte gewährleistet ist.

Artikel 15
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen

sind gerufen, Christi Liebe in Wort und Tat zu verkündigen. Diese
Liebe verpflichtet alle Glieder der Kirche zum Dienst und gewinnt in
besonderer Weise Gestalt im Diakonat der Kirche; demgemäß sind
die diakonisch-missionarischen Werke Wesens- und Lebensäußerung
der Kirche.

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die in ihrem
Gesamtbereich arbeitenden Werke der Inneren Mission, ungeachtet
deren Rechtsform. Ihre Verbindung mit der Kirche und den Gemein-
den sowie die freie Gestaltung ihrer Arbeit werden in Vereinbarungen
und entsprechenden Richtlinien gesichert.

(3) Das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland wird
von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und
ihren Gemeinden getragen. Es dient dem kirchlichen Wiederaufbau
sowie der Linderung und Behebung der Notstände der Zeit. Die Ord-
nung des Hilfswerkes bedarf eines Gesetzes der Evangelischen Kirche
in Deutschland.

Artikel 16
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen

wissen, dass die Kirche Christi das Evangelium an die ganze Welt zu
bezeugen hat. Im Gehorsam gegen den Sendungsauftrag ihres Herrn
treiben sie das Werk der Äußeren Mission. Die Evangelische Kirche
in Deutschland fördert die Arbeit der Äußeren Mission in Zusam-
menarbeit mit der von den Missionsgesellschaften bestellten Vertre-
tung. Sie kann für diese Zusammenarbeit Grundsätze aufstellen.

(2) Ebenso weiß sich die Evangelische Kirche in Deutschland zum
Dienst an der evangelischen Diaspora gerufen. Sie fördert die zur Erfül-
lung dieses Dienstes bestehenden Einrichtungen und die anderen
kirchlichen Werke, soweit sie im Gesamtbereich der Evangelischen
Kirche in Deutschland ihren Dienst tun. Sie kann ihnen unter Wah-
rung ihrer sachlich erforderten Selbständigkeit für ihre Arbeit und ih-
re Ordnung Richtlinien geben.

Artikel 17
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland arbeitet in der Öku-

mene mit.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist Mitglied im Öku-

menischen Rat der Kirchen, in der Konferenz Europäischer Kirchen
und in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Sie pflegt Bezie-
hungen mit den weltweiten christlichen Gemeinschaften, mit öku-
menischen Organisationen sowie mit anderen Kirchen.

(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert den Dienst an
evangelischen Christen deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit deren Kirchen und Ge-
meinden oder nimmt diesen Dienst in Gemeinschaft mit anderen Kir-
chen wahr.

(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert in ihrem Be-
reich den Dienst der Gliedkirchen an Christen fremder Sprache oder
Herkunft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kirchen der
Heimatländer.

(5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
deren Vereinigungen sowie die kirchlichen Werke, Verbände und Ein-
richtungen nehmen ihre ökumenischen Aufgaben unbeschadet ihrer
unmittelbaren Beziehungen und Verpflichtungen in gegenseitiger
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Fühlungnahme wahr. Gemeinsam sind sie bemüht, das Bewusstsein
ökumenischer Verantwortung zu stärken.

Artikel 18
(aufgehoben)

Artikel 19
Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt die gesamtkirch-

lichen Anliegen gegenüber allen Inhabern öffentlicher Gewalt. Sie er-
strebt ein einheitliches Handeln ihrer Gliedkirchen auf allen Gebie-
ten des öffentlichen Lebens.

Artikel 20
(1) In Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Evangelische Kirche in

Deutschland Ansprachen und Kundgebungen ergehen lassen, die lei-
tenden Stellen der Gliedkirchen zu Besprechungen versammeln und
von ihnen Auskunft oder Stellungnahme einholen.

(2) Sie kann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Kollekten aus-
schreiben, die in allen Gliedkirchen einzusammeln sind. Ihre Zahl soll
jährlich nicht mehr als drei betragen. Die Erhebung weiterer gesamt-
kirchlicher Kollekten kann sie den Gliedkirchen empfehlen.

III. Gliederung

Artikel 21
(1) Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland sind

die bestehenden Landes- und Provinzialkirchen.
(2) Der Zusammenschluss, die Neubildung und die Auflösung von

Gliedkirchen erfolgt im Benehmen mit der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Das gleiche gilt, wenn sich Gliedkirchen ohne Aufgabe
ihres rechtlichen Bestandes innerhalb der Evangelischen Kirche in
Deutschland zusammenschließen.

(3) Jede Gliedkirche steht, unbeschadet ihrer Zugehörigkeit zu ei-
ner konfessionell oder territorial bestimmten Vereinigung von Glied-
kirchen, im unmittelbaren Verhältnis zur Leitung der Evangelischen
Kirche in Deutschland.

(4) Bekenntnisverwandte kirchliche Gemeinschaften können der
Evangelischen Kirche in Deutschland durch Vereinbarung angeschlos-
sen werden. Die Vereinbarung bedarf der Bestätigung durch Kirchen-
gesetz.

IV. Organe und Amtsstellen

Artikel 22
(1) Die Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland sind

– die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland,
– die Kirchenkonferenz,
– der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.

(2) Zur Beratung der leitenden Organe sind für bestimmte Sachge-
biete kirchliche Kammern aus sachverständigen kirchlichen Persön-
lichkeiten zu bilden.

Artikel 23
(1) Die Synode hat die Aufgabe, der Erhaltung und dem inneren

Wachstum der Evangelischen Kirche in Deutschland zu dienen.
(2) Sie beschließt Kirchengesetze nach Maßgabe des Artikels 26 a,

erlässt Kundgebungen, bespricht die Arbeit der Evangelischen Kirche
in Deutschland, erörtert Fragen des kirchlichen Lebens und gibt dem
Rat Richtlinien.

(3) Sie wählt in Gemeinschaft mit der Kirchenkonferenz gemäß
Artikel 30 den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Artikel 24
(1) Die Synode besteht aus 

– 100 Mitgliedern, die von den synodalen Organen der Gliedkirchen
gewählt werden, und

– 20 Mitgliedern, die vom Rat berufen werden. 

Für jeden Synodalen und jede Synodale sind 2 Stellvertreter oder
Stellvertreterinnen zu bestimmen. Von den gewählten und berufenen
Synodalen darf nicht mehr als die Hälfte Theologen und Theologin-
nen sein.

(2) Die Verteilung der zu wählenden Synodalen auf die Glied-
kirchen wird durch Gesetz geregelt.

(3) Unter den vom Rat zu berufenden Synodalen sind besonders
Persönlichkeiten zu berücksichtigen, die für das Leben der Gesamt-
kirche und für die Arbeit der kirchlichen Werke Bedeutung haben.

(4) Die Mitglieder der Synode sind an Weisungen nicht gebun-
den.

(5) Die Mitglieder der Kirchenkonferenz nehmen an den Beratun-
gen der Synode ohne Stimmrecht teil.

Artikel 25
(1) Die Synode wird für 6 Jahre gebildet. Ihre Amtszeit beginnt

mit dem ersten Zusammentritt und endet mit dem ersten Zusammen-
tritt der nächsten Synode, der frühestens 70 und spätestens 73 Mo-
nate nach Beginn der Amtszeit stattfinden soll.

(2) Die Synode tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer ordent-
lichen Tagung zusammen. Sie ist außerdem einzuberufen, wenn der
Rat oder 30 Synodale es verlangen.

(3) Sie wird mit einem Gottesdienst eröffnet. Ihrer Tagung wird
im Gottesdienst aller Gemeinden fürbittend gedacht.

Artikel 26
(1) Die Synode wählt für ihre Amtsdauer aus ihrer Mitte ein Präsi-

dium, bestehend aus dem oder der Präses, zwei Vizepräsides und den
Beisitzern oder Beisitzerinnen. Die Mitglieder des Präsidiums bleiben
bis zur Wahl ihrer Nachfolger oder Nachfolgerinnen im Amt. Der oder
die Vorsitzende des Rates soll nicht gleichzeitig Präses der Synode sein.

(2) Die Synode beschließt mit Stimmenmehrheit. Sie ist beschluss-
fähig, wenn zwei Drittel der Synodalen anwesend sind. Sie gibt sich
eine Geschäftsordnung.

(3) Erhebt der Rat gegen einen Beschluss der Synode Einwen-
dungen, so hat die Synode über den Gegenstand in einer nicht am
gleichen Tage stattfindenden Sitzung erneut zu beschließen. Erklären
sich zwei Drittel der anwesenden Mitglieder der Synode für die Auf-
rechterhaltung des Beschlusses, so bleibt er bestehen. Gegen Wahlen
durch die Synode kann der Rat Einwendungen nicht erheben.

Artikel 26 a
(1) Entwürfe zu Kirchengesetzen werden vom Rat, von der Kir-

chenkonferenz oder aus der Mitte der Synode eingebracht. Sie sind
mit einer Begründung zu versehen. Vorlagen des Rates sind der Kir-
chenkonferenz, Vorlagen der Kirchenkonferenz dem Rat zur Stel-
lungnahme zuzuleiten. Der Rat legt der Synode alle Vorlagen mit den
Stellungnahmen vor.

(2) Kirchengesetze bedürfen einer zweimaligen Beratung und Be-
schlussfassung durch die Synode.

(3) Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern oder die Ge-
genstände nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b betreffen, bedürfen
einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie-
der der Synode.

(4) Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b
sowie Artikel 10 a Absatz 1 und 2 bedürfen der Zustimmung der
Kirchenkonferenz. Sie werden nach ihrer Verabschiedung durch die
Synode von dem oder der Präses unverzüglich der Kirchenkonferenz
zugeleitet.

(5) Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern, bedürfen einer
Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Kirchenkon-
ferenz.

(6) Kirchengesetze sind im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu verkünden.

(7) Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 10 a Ab-
satz 1 treten mit dem 14. Tage nach der Herausgabe des Amtsblattes
in Kraft, wenn nicht jeweils etwas anderes bestimmt ist. Kirchengeset-
ze nach Artikel 10 a Absatz 2 treten in Kraft, nachdem die betroffenen
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Gliedkirchen ihre Zustimmung erklärt haben. Den Zeitpunkt, zu dem
diese Kirchengesetze in Kraft treten, bestimmt der Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.

Artikel 27
(1) Werden in der Synode gegen eine Vorlage Bedenken erhoben

mit der Begründung, dass sie dem lutherischen, dem reformierten oder
einem unierten Bekenntnis widerspreche, und können die Bedenken
durch eine Aussprache in der Synode nicht behoben werden, so ver-
sammeln sich die Angehörigen des Bekenntnisses zu einem Konvent.

(2) Die Zugehörigkeit der Synodalen zu einem Konvent richtet
sich nach dem Bekenntnisstand der Gliedkirchen, denen sie an-
gehören. Unierte Gliedkirchen können bestimmen, ob die von ihnen
entsandten Synodalen dem unierten oder demjenigen Konvent bei-
treten sollen, der ihrem persönlichen Bekenntnisstand entspricht.

(3) Bestätigt der Konvent die Bedenken und können sie auch bei
nochmaliger Beratung in der Synode nicht behoben werden, so kann
die Synode in dieser Frage nicht gegen die Stellungnahme des Kon-
vents entscheiden. 

Artikel 28
(1) Die Kirchenkonferenz hat die Aufgabe, über die Arbeit der

Evangelischen Kirche in Deutschland und die gemeinsamen Anliegen
der Gliedkirchen zu beraten und Vorlagen oder Anregungen an die
Synode und den Rat gelangen zu lassen. Sie wirkt bei der Wahl des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und bei der Gesetz-
gebung nach Maßgabe von Artikel 23 Absatz 3 und 26 a Absätze 1
und 4 mit.

(2) Die Kirchenkonferenz wird von den Kirchenleitungen der
Gliedkirchen gebildet. Jede Kirchenleitung entsendet ein Mitglied, das
nicht dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören
darf. Die Verteilung der Stimmen in der Kirchenkonferenz wird durch
Gesetz geregelt. Die Mitglieder des Rates nehmen an den Sitzungen
ohne Stimmrecht teil.

(3) Die Kirchenkonferenz wird von dem oder der Vorsitzenden
des Rates geleitet. Sie tritt auf Einladung des oder der Vorsitzenden
des Rates nach Bedarf zusammen. Auf Verlangen von drei Glied-
kirchen muss sie einberufen werden.

Artikel 29
(1) Der Rat hat die Aufgabe, die Evangelische Kirche in Deutsch-

land zu leiten und zu verwalten. Soweit die Befugnisse nicht anderen
Organen beigelegt sind, ist er für alle Aufgaben der Evangelischen Kir-
che in Deutschland zuständig. Der Rat vertritt die Evangelische Kirche
in Deutschland nach außen. Er kann Kundgebungen erlassen, wenn
die Synode nicht versammelt ist. Er legt der Synode auf jeder ordent-
lichen Tagung einen Rechenschaftsbericht vor, der zu besprechen ist.

(2) Gegenstände, die durch Gesetz zu ordnen sind, können aus-
nahmsweise durch Verordnung des Rates geregelt werden, wenn die
Sache keinen Aufschub duldet, die Synode nicht versammelt und ih-
re Einberufung nicht möglich oder der Bedeutung der Sache nicht ent-
sprechend ist. Die Grundordnung der Evangelischen Kirche in
Deutschland darf durch Verordnung nicht geändert werden. Verord-
nungen sind der Synode bei ihrem nächsten Zusammentritt vorzule-
gen. Die Synode kann eine Verordnung des Rates ändern oder auf-
heben. Artikel 26 a Absatz 6 findet Anwendung.

Artikel 30
(1) Der Rat besteht aus 15 Mitgliedern. 14 Mitglieder werden von

der Synode und der Kirchenkonferenz gemeinsam in geheimer Ab-
stimmung mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Die Kirchenkonferenz
kann Vorschläge machen. Die Wahl findet in der zweiten Tagung
der Synode statt. Als weiteres Mitglied gehört der oder die Präses der
Synode dem Rat an.

(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Rates ist die bekenntnismäßi-
ge und landschaftliche Gliederung der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu berücksichtigen.

(3) Der oder die Vorsitzende des Rates sowie der oder die stell-
vertretende Vorsitzende des Rates werden aus der Mitte der Ratsmit-
glieder von der Synode und der Kirchenkonferenz gemeinsam in ge-
trennten Wahlgängen mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Der Rat kann
Vorschläge machen.

(4) Die Amtsdauer des Rates beträgt 6 Jahre. Wiederwahl ist zuläs-
sig. Die Mitglieder bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger und Nach-
folgerinnen im Amt. Nach dem Ausscheiden eines Mitgliedes erfolgt
Neuwahl gemäß Absatz 1 und 3.

(5) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland tritt nach
Bedarf zu Sitzungen zusammen. In den Sitzungen wird mit Stimmen-
mehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit gibt der oder die Vor-
sitzende den Ausschlag. Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie
kann vorsehen, dass die Erledigung bestimmter Aufgaben einem en-
geren Ausschuss des Rates übertragen wird.

Artikel 31
(1) Amtsstelle des Rates ist das Kirchenamt. Das Kirchenamt führt

die Verwaltung der Evangelischen Kirche in Deutschland und die lau-
fenden Geschäfte des Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts nach
Richtlinien oder Weisungen des Rates.

(2) Das Kirchenamt hat insbesondere
1. die Synode und die Kirchenkonferenz in der Erfüllung ihrer Auf-

gaben zu unterstützen und für die Synode und die Kirchenkon-
ferenz die Aufgaben einer Geschäftsstelle wahrzunehmen sowie
für die Geschäftsführung in den Kammern und Kommissionen zu
sorgen,

2. an der ständigen Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, ihren Gliedkirchen und den gliedkirchlichen
Vereinigungen sowie den kirchlichen Werken, Verbänden und Ein-
richtungen mitzuwirken,

3. Stellungnahmen und Auskünfte der Gliedkirchen, der gliedkirch-
lichen Vereinigungen sowie der kirchlichen Werke, Verbände und
Einrichtungen in Angelegenheiten von gesamtkirchlicher Bedeu-
tung einzuholen,

4. Arbeiten und Planungen der Evangelischen Kirche in Deutschland
einzuleiten und Entscheidungen der Organe, insbesondere auf dem
Gebiet der Rechtsetzung, vorzubereiten,

5. die ökumenischen Verbindungen der Evangelischen Kirche in
Deutschland wahrzunehmen,

6. die ihm kirchengesetzlich auf dem Gebiet der Auslandsarbeit und
in anderen Bereichen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen,

7. gesamtkirchliche Anliegen gegenüber staatlichen und anderen Stel-
len im Rahmen von Regelungen des Rates zu bearbeiten und sie
zu vertreten, soweit die Vertretung nicht besonderen Bevollmäch-
tigten übertragen ist,

8. die Öffentlichkeit über die Arbeit der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu unterrichten und im Rahmen von Regelungen des
Rates öffentliche Erklärungen abzugeben.
(3) Das Kirchenamt wird von einem Kollegium unter Vorsitz ei-

nes Präsidenten oder einer Präsidentin geleitet und in Hauptabtei-
lungen gegliedert. Der Rat erlässt Richtlinien für die Organisation
und Geschäftsverteilung und gibt dem Kirchenamt eine Geschäfts-
ordnung.

(4) Der Präsident oder die Präsidentin, sowie die Leiter und Leite-
rinnen der Hauptabteilungen des Kirchenamtes werden vom Rat im
Benehmen mit der Kirchenkonferenz berufen.

Artikel 32
Zur Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten und Streitfra-

gen innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und zur Be-
gutachtung von Rechtsfragen wird ein Schiedsgerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland eingesetzt. Das Nähere wird durch Ge-
setz bestimmt.
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V. Besondere und Übergangsbestimmungen

Artikel 33
(1) Die Einnahmen und Ausgaben der Evangelischen Kirche in

Deutschland sind für ein Jahr oder mehrere Jahre auf einen Haus-
haltsplan zu bringen. Ausgaben, die durch eigene Einnahmen nicht
gedeckt sind, werden auf die Gliedkirchen umgelegt.

(2) Der Haushaltsplan sowie die Höhe und der Verteilungsmaß-
stab der Umlage werden durch Gesetz festgelegt. Das gleiche gilt für
Anleihen und Sicherheitsleistungen, die nicht aus Mitteln des laufen-
den Rechnungsjahres gedeckt werden können.

(3) Über die Haushalts- und Kassenführung ist jährlich Rechnung
zu legen. Die Rechnung wird von einem hierzu bestimmten Ausschuss
geprüft. Aufgrund seines Berichts beschließt die Synode über die Ent-
lastung.

(4) Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und Kassenwesen
wird durch eine Verordnung des Rates geregelt.

Artikel 34
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland wird in Rechtsangele-

genheiten durch den Rat vertreten. Urkunden, welche die Evange-

lische Kirche in Deutschland Dritten gegenüber verpflichten sollen,
und Vollmachten sind von dem oder der Vorsitzenden des Rates oder
dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden des Rates zu vollziehen;
das Siegel ist beizudrücken. Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der Be-
schlussfassung festgestellt.

(2) Der Rat kann die Vertretung allgemein oder im Einzelfall auf
das Kirchenamt übertragen und dabei regeln, durch wen Urkunden,
welche die Evangelische Kirche in Deutschland Dritten gegenüber
verpflichten sollen, und Vollmachten zu vollziehen sind.

Artikel 35
Die Evangelische Kirche in Deutschland als öffentlich-rechtliche

Körperschaft ist Trägerin der Rechte und Verbindlichkeiten des Deut-
schen Evangelischen Kirchenbundes und der Deutschen Evange-
lischen Kirche. Die Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche
vom 11. Juli 1933 wird hiermit aufgehoben. Im übrigen bleibt das ge-
samtkirchliche Recht in Kraft, soweit es dieser Grundordnung nicht
widerspricht.
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Satzung
des Evangelischen Kirchenkreises Beelitz-Treuenbrietzen

über die Kollegiale Leitung

Vom 21. September 2002

Die Kreissynode beschließt bezugnehmend auf Artikel 61 Grund-
ordnung vom 19. November 1994 (KABl. S. 182) und aufgrund von
§ 2 des Kirchengesetzes über die kollegiale Leitungsstruktur in Kir-
chenkreisen (Leitungsstrukturgesetz) vom 18. November 2000 (KABl.
S. 146) folgende Satzung:

§ 1

Im Evangelischen Kirchenkreis Beelitz-Treuenbrietzen werden die
Aufgaben der Superintendentin oder des Superintendenten einer Kol-
legialen Leitung übertragen.

§ 2

(1) Der Kreiskirchenrat leitet den Kirchenkreis. Die Kollegiale Lei-
tung bereitet die Beschlüsse des Kreiskirchenrates vor und sorgt für
deren Durchführung.

(2) Die Kollegiale Leitung weiß sich für alle Bereiche des Kir-
chenkreises verantwortlich und bedenkt sie regelmäßig in ihren Sit-
zungen, unbeschadet der Eigenverantwortlichkeit von kreiskirch-
lichen Diensten und Ausschüssen der Kreissynode. Sie nimmt – un-
beschadet der Rechte und Pflichten des im Pfarrdienst tätigen Mit-
glieds der Kollegialen Leitung nach § 4 Absatz 1 – die in Artikel 57
der Grundordnung beschriebenen Aufgaben wahr.

§ 3

(1) Die Kollegiale Leitung hat drei bis fünf Mitglieder. Ihr gehören
an:
1. die oder der Vorsitzende des Kreiskirchenrates, die oder der von

der Kreissynode zu wählen ist,
2. ein vom Kreiskirchenrat aus seiner Mitte mit der Mehrheit von

zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zu wählendes Mitglied,
3. ein bis drei zusätzlich von der Kreissynode berufene Mitglieder,

die nicht dem Kreiskirchenrat angehören.
Mindestens eines der Mitglieder nach Nummer 1 und 2 muss Mit-

arbeiterin oder Mitarbeiter im Pfarrdienst sein. Die Zahl der Mitglie-
der nach Nummer 3 legt die Kreissynode vor deren Wahl fest.

(2) Den Wahlvorschlag stellt der Kreiskirchenrat unter Vorsitz der
Generalsuperintendentin oder des Generalsuperintendenten auf. Er
bedarf ihrer oder seiner Zustimmung.

(3) Die Amtszeit der Kollegialen Leitung ist an die Amtszeit des
Kreiskirchenrats gebunden. 

§ 4

(1) Vorsitz und stellvertretender Vorsitz werden in der Regel von
Mitgliedern des Leitungskollegiums wahrgenommen, die zugleich
Mitglieder im Kreiskirchenrat sind. Ist die oder der Vorsitzende der
Kollegialen Leitung nicht Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Pfarr-
dienst, muss die oder der stellvertretende Vorsitzende Mitarbeiterin
oder Mitarbeiter im Pfarrdienst sein. Die Bestellung der oder des Vor-
sitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden bedarf der
Bestätigung durch die Kirchenleitung. Die Rechte nach Artikel 56 Ab-
satz 3 und die Aufgaben nach Artikel 57 Absatz 1 Nr. 3, 5 und 10 der
Grundordnung, die Dienstaufsicht über die Pfarrerinnen und Pfarrer
im Kirchenkreis sowie die Teilnehmer am Konvent der Superinten-

II. Bekanntmachungen



dentinnen und Superintendenten nach Artikel 91 Absatz 1 Satz 1 der
Grundordnung sind dem im Pfarrdienst tätigen Mitglied der Kolle-
gialen Leitung vorbehalten, das den Vorsitz hat oder, wenn die oder
der Vorsitzende nicht Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Pfarrdienst
ist, den stellvertretenden Vorsitz in der Kollegialen Leitung führt.
Dieses Mitglied hat das aktive und passive Wahlrecht nach Artikel 73
Absatz 3 der Grundordnung.

(2) Für die Geschäftsführung der Kollegialen Leitung gilt Arti-
kel 55 der Grundordnung entsprechend, soweit sich nicht aus dem
Leitungsstrukturgesetz etwas anders ergibt. Die Zusammenfassung der
Aufgaben der Kollegialen Leitung zu Zuständigkeitsbereichen wird
im Einvernehmen mit dem Kreiskirchenrat in einer Arbeitsordnung
geregelt. Die Aufgabenverteilung sowie etwaige Änderungen sind dem
Konsistorium unverzüglich anzuzeigen.

§ 5

(1) Die Mitglieder der Kollegialen Leitung können vor Ablauf der
Legislaturperiode einer Kreissynode nach Konsultation des Kreis-
kirchenrates zurücktreten. Bei Rücktritt der oder des Vorsitzenden ist
eine Konsultation der Kirchenleitung nötig.

(2) Auf die Abberufung von Mitgliedern der Kollegialen Leitung
findet § 8 Absatz 2 bis 4 des Leitungsstrukturgesetzes Anwendung.

§ 6

Diese Satzung tritt vorbehaltlich der Zustimmung der Kirchenlei-
tung mit der Beschlussfassung in Kraft. Die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens gewählten und berufenen Mitglieder bleiben bis zum En-
de der Amtszeit des Kreiskirchenrats im Amt. 

H a g e n

Vorsitzender der Kreissynode
_______________________
Die Zustimmung der Kirchenleitung wurde am 27. September 2002 erteilt.

*

U r k u n d e

über die Vereinigung
der Georgen-Parochialgemeinde und 

der St. Marien - St. Nikolai-Kirchengemeinde,
beide Evangelischer Kirchenkreis Berlin Stadtmitte

Mit Zustimmung der Beteiligten hat das Konsistorium aufgrund
von Artikel 9 Absatz 3 der Grundordnung der Evangelischen Kirche
in Berlin-Brandenburg vom 19. November 1994 (KABl. S. 182) be-
schlossen:

§ 1

(1) Die Georgen-Parochialgemeinde und die St. Marien-St. Niko-
lai-Kirchengemeinde, beide Evangelischer Kirchenkreis Berlin Stadt-
mitte, werden zu einer Kirchengemeinde vereinigt.

(2) Die vereinigte Kirchengemeinde trägt den Namen „Evange-
lische Kirchengemeinde Marien“.

§ 2

Diese Urkunde tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Berlin, den 13. August 2002
Az. 1020-1 (701.09+39)

Evangelische Kirche
in Berlin-Brandenburg

– Konsistorium –

(L. S.) Dr.   R u n g e

*

Genehmigung von neuen Kirchensiegeln

1. Konsistorium Berlin, den 28. Oktober 2002
Az.: 1252-3 (707.39)

Die Evangelische Kirchengemeinde Langengrassau, Evangelischer
Kirchenkreis Lübben, hat mit Genehmigung des Konsistoriums das
unten abgebildete Kirchensiegel eingeführt.

Die Umschrift lautet:

„ EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE
LANGENGRASSAU “

2. Konsistorium Berlin, den 28. Oktober 2002
Az.: 1252-3 (707.40)

Die Evangelische Kirchengemeinde Walddrehna, Evangelischer
Kirchenkreis Lübben, hat mit Genehmigung des Konsistoriums das
unten abgebildete Kirchensiegel eingeführt.

Die Umschrift lautet:

„ EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE  
WALDDREHNA “
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Außergeltungsetzung von Kirchensiegeln

1. Die Kirchensiegel der ehemaligen Kirchengemeinden Langengras-
sau, Waltersdorf, Wüstermarke und Zöllmersdorf, sämtlich Evan-
gelischer Kirchenkreis Lübben, mit den Umschriften: „SIEGEL
DER  KIRCHE  LANGENGRASSAU“,  „Evangelische Kirche  zu
Waltersdorf“, „Siegel der Kirchengemeinde Wüstermarke“ und
„Ev. Kirchengemeinde Zöllmersdorf, Kreis Luckau“ wurden außer
Geltung gesetzt. 

2. Die Kirchensiegel der ehemaligen Kirchengemeinden Bornsdorf,
Riedebeck und Walddrehna, sämtlich Evangelischer Kirchenkreis
Lübben, mit den Umschriften: „SIEGEL  DER  KIRCHE  ZU
BORNSDORF“, „Ev. Kirchengemeinde Riedebeck, Kr. Luckau“
und „Ev. Kirchengemeinde Walddrehna, Kr. Luckau“ wurden au-
ßer Geltung gesetzt.

3. Die drei Kirchensiegel der Kirchengemeinde Schlachtensee, Evan-
gelischer Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf, mit den Umschriften:
„I  EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE   SCHLACHTEN-
SEE  IN  BERLIN“;   „II  EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEIN-
DE   SCHLACHTENSEE   IN   BERLIN“ und „III  EVANGELI-
SCHE   KIRCHENGEMEINDE   SCHLACHTENSEE   IN   BER-
LIN“   wurden gestohlen und außer Geltung gesetzt.

Bewerbungen um die Berufung in den Entsendungsdienst

Bewerbungen von Absolventinnen und Absolventen der II. Theo-
logischen und der II. Gemeindepädagogischen Prüfung um die Beru-
fung in den Entsendungsdienst gemäß der Rechtsverordnung über das
Verfahren bei Berufungen in den Entsendungsdienst vom 13. März
1998 (KABl. S. 26) sind bis zum 20. Januar 2003 beim Konsistorium
einzureichen.

Nähere Angaben über die erforderlichen Unterlagen können beim
Konsistorium (Abt. 4 – Telefon: 0 30/2 43 44 – 5 16) erfragt werden.
Als Termine für die Gespräche mit den Bewerberinnen und Bewer-
bern sind Freitag, der 14. März, und Samstag, der 15. März 2003, vor-
gesehen.
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III. Stellenausschreibungen

Stellenangebot

Die Pommersche Evangelische Kirche hat um Veröffentlichung des
nachstehenden Stellenangebotes gebeten:

Die Superintendentur des Kirchenkreises Greifswald/Pommersche
Ev. Kirche ist zum 1. Februar 2003 wiederzubesetzen.

Der Kirchenkreis Greifswald entspricht dem Landkreis Ostvorpom-
mern, der landwirtschaftlich und touristisch geprägte Gebiete umfasst.

Dienstsitz des/der Superintendenten/in ist die Universitätsstadt
Greifswald. 

Zum Kirchenkreis gehören zur Zeit 53 Pfarrstellen.
Gesucht wird ein/e Pfarrer/in, der/die sich im Dienst bewährt hat

und seit der Ordination mindestens 10 Jahre im Dienst steht. Von
den Bewerbern/innen werden Kontaktfreudigkeit, Kommunikations-

fähigkeit und Kooperationsbereitschaft sowie Konsequenz und
Durchsetzungsvermögen erwartet. Erfahrungen in Leitung und Ver-
waltung sollten vorhanden sein. Er/sie soll Impulse geben können für
die Veränderung bzw. Erneuerung der kirchlichen Arbeit und des Ge-
meindelebens im Kirchenkreis.

Der/die Superintendent/in wird auf Vorschlag eines Ausschusses
von der Kreissynode gewählt und von der Kirchenleitung berufen.

Bewerbungen sind zu richten an das Konsistorium der Pommer-
schen Ev. Kirche, Bahnhofstr. 35/36, 17489 Greifswald.

Auskünfte erteilt OKR Moderow (Tel.: 0 38 34–55 47 34).
Die Bewerbungsfrist endet am 16. 12. 2002 (Datum des Postein-

gangs).



Die Inhalte des Abschnitts ‚Personalnachrichten‘ sind im Internet nicht einsehbar.
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IV. Personalnachrichten
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